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Ausgebondef ...,_ _ _________________________________ Ausgebender Verband 

INTERNATIONALE BÜRGSCHAFTSKETTE _______ _ ________ lt-lTERNATIONALE BÜRGSCHAFTSKETTE 

CARNET FÜR DIE VORÜBERGEHENDE EINFUHR 

(Bitte erst die Anleitung auf Seite 3 des Umsdllagblattes lesen, 
dann das Camet ausfüllen) 

NACH BEENDIGUNG DER VERWENDUNG 

AN DIE AUSGABESTELLE ZURÜCKSENDEN 

A INHABER UND ANSCHRIFT 

B. VERTRETEN DURCH *) 

C. BEABSICHTIGTE VERWENDUNG DER WAREN 

VOM AUSGEBENDEN VERBAND AUSZUFÜLLEN 
VORDERES UMSCHLAGBLATT 

a) CARNET A.T.A Nr. 

b) AUSGEGEBEN DURCH 

c) GÜLTIG BIS 

I 
Monal 

Dieses camet ist in nachstehellden L.Andem unter Bürgschaft folgender Verbände gültig: 

AUSTRAUA (AU) The State Chamber of Commerc:e & lndustry, Vrctoria 

AUSTRIA (AT) Bundeskammer der gewerbllchen Wirtschaft, Vienna. 

BELGIUM (BE) Fed8ration Natlonale des Chambres de Commerce et 
d'lndustrie de Belgique, Brussels. 

BULGARIA {BG) The Bulgarlan Chamber ot Commerce Gnd lndustry, 
Sofia. 

CANADA (CA) The Canadian Chamber of Commerce, Montreal, Quebec. 

COTE D'IVOIRE (Cl) Chan:ibre de Commerce de la COte d'lvoire, Abidjan. 

CYPRUS (CY) Cyprus Chamber of Commerce & lndustry, Nlcosla. 

CZECHOSLOYAKIA (CS) Ceskoslovenska Obchodni a Prumyslova 
Komora, Praha. 

OENMARK (OK) Oanish Chamber of Commerce, Copenhagen. 

FINLAND (FI) The Central Chember of Commerce of Flnland, Helsinki. 

FRANCE (FR) Chambre de Commerce et d'lndustrie de Paris, Paris. 

GERMANY (OE) Deutscher Industrie- und Handelstag, Bonn. 

GIBRALTAR (GI) Gibraltar Chamber of Comnierce, Gibraltar. 

GREECE (GR) The Afhens Chambei of Commerce and lndustry, Athens. 

HONG KONG (HK) The Hong Kong General Chamber of Commerce. 

HUNGARY (HU) Magyar Kereskedelmi Kamera, Budapest 

ICELAND (IS) lceland Chamber of Commerce (Verzlunarrad lslands) 
Reykjavik. 

IRELAND (IE) The Oublln Chamber of Commerce, Dublin, 

ISRAEL (IL) Tel-Aviv Yaffo Chamber of Commerce, Tel-Aviv. 
ITALY (IT) Unione Italiens delle Camere di Commerdo Industrie e 

Agricottura, Rome. 

JAPAN (JP) The Japan Chamber of Commerce & lndustry, Tokyo. 

KOREA (KR) The Korea Chamber of Commerce & lndustry, Seoul. 

WXEMBOURG (W) Federation Nationale des Chambres de Commerce 
et d'lndustrie de Belgique, Brussets. 

MAURmus (MU) The Mauritius Chamber of Commerce end lndustry, 
Port Louis. 

NETHERLANDS (NL) Karner van Koophandel en Fabrieken voor's-
Gravenhage, The Hague. 

NEW ZEALAND (NZ) The Wellington Ouunber of Commerce, Wellington. 

NORWAY (NO) Oslo Chamber of Commerce, Oslo. 

POLAND (PL} Polish Chamber ot Foreign Trade. W8!Slffl. 

PORTUGAL (PT) Assodacao Comercial de Usboa. Usbon. 

ROMANIA (RO) Camera de COmert si Industrie & Republich Sociallste 
Romania, Bucarest. 

SENEGAL (SN) Chambre de Cornmerce et d'lndustrie de 1a R6gion de 
Dakar. Dakar. 

SINGAPORE (SG) The Slngapore International Chamber of Commerce, 
Singspore. 

SOUTH AFRICA (ZA) The Association of Chambers of Commerce of 
SOuth Africa, Johannesburg. 

SPAIN (ES} Consejo Superior de las Cameras Oficlales de Comercio 
Industrie y Navegacion de Espana, Madrid. 

SRI LANKA (LK) Sri Lanka National Council of the International Chamber 
of Commerce, Colombo. 

$WEDEN (SE) The Stockholm Chamber of Commerce, Stoc.'<holm. 

S\\1TZERLANO (CH) Alliance des Chambres de Commerce Suisses, 
Geneva. 

nJRKEY (TR) Union of Chambers cf Commerce, lndustry, Maritime 
Commerce and Commodity Exchanges of Turkey, Ankara. 

UNITED KINGDOM (GB) The London Chamber of Commerce & 
lndustry, London. 

UNITED STATES OF AMERICA (US} U.S. Council for lntemstlonal 
Business, New York. 

YUGOSLAVIA (YU) The Yugoslav Federal Economic Chamber, Beigrade. 

Der Cametinhaber und sein Vertreter haben die Gesetze und sonstigen Vorschriften des Ausgangslandes und der Einfuhrländer zu beachten. 

BESCHEINIGUNG DER ZOLLBEHÖRDEN Unterschrift und Stempel des Beauftragten 
des ausgebenden Verbandes 

a) Die in Spalte 7 vermerkten Nämlichkeitszeichen wurden an den in der 
Allgemeinen Liste unter folgender (folgenden) Nr(n). angeführten 
Waren angebracht· -·---·····--·-··--·---· ·--··•--·····-··· ·---•········-···-·-····-•·•·--·-·-

-------------·--------·-----·--------

b) Die Waren wurden beschaut •) 

Ja0 Nein D 

c) Enga\ragen unter Nr. •) ········-·· ··--··-·. 

d) ·- ·-··--···- -· --·---·- ·----
Zollamt Ort 

*) Sowalt zutroffand 

- ---- _ _! ·--L -·

Datum 
(Jahr/Morat/Tag) 

Unterschrift 
und Stemp;I 

Ort und Tag der Ausgabe (Jahr/Monat/Tag) 

j{--.,..---,-�-c--� 
Unterschrift des Carnetinhabers 
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ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES CARNET A.T.A. 

1. Alle Waren, für die das Carnet verwendet werden soll, sind in die Spalten 1 bis 6 der Allgemeinen Liste 
einzutragen. Reicht der in der Allgemeinen Liste auf der Rückseite des Umschlagblattes vorgesehene 
Raum nicht aus, so sind Zusatzblätter nach dem amtlichen Vordruck zu verwenden. 

2. Zum Abschluß der Allgemeinen Liste sind die Summen der Spalten 3 und 5 am Ende der Liste in Ziffern 
und Worten einzutragen. Umfaßt die Allgemeine Liste mehrere Seiten, so ist die Anzahl der verwende­
ten Zusatzblätter in Ziffern und Worten am Ende der Liste auf der Rückseite des Umschlagblattes 
anzugeben. Das gleiche gilt für die Listen auf den Trennabschnitten. 

3. Jede Ware ist mit einer laufenden Nummer zu versehen, die in Spalte 1 eingetragen wird. Für Waren, 
die aus mehreren Einzelteilen (einschließlich Ersatzteilen und Zubehör) bestehen, genügt eine einzige 
laufende Nummer. In diesem Fall sind Art, Wert und erforderlichenfalls Gewicht jedes einzelnen Teils in 
Spalte 2 einzutragen; in den Spalten 4 und 5 brauchen nur Gesamtgewicht und Gesamtwert angege­
ben zu werden. 

4. Beim Ausfüllen der Listen auf den Trennabschnitten sind dieselben laufenden Nummern wie in der 
Allgemeinen Liste zu verwenden. 

5. Zur Erleichterung der Zollabfertigung wird empfohlen, die Waren (einschließlich ihrer Einzelteile) deut­
lich mit den entsprechenden laufenden Nummern zu versehen. 

6. Waren gleicher Art können zusammengefaßt werden, sofern jede der auf diese Weise zusammengefaß­
ten Waren mit einer eigenen laufenden Nummer versehen wird. Haben die zusammengefaßten Waren 
nicht den gleichen Wert oder nicht das gleiche Gewicht, so ist der Wert und erforderlichenfalls das 
Gewicht jeder einzelnen Ware in Spalte 2 anzugeben. 

7. Sind die Waren für eine Ausstellung bestimmt, so wird dem Importeur empfohlen, im eigenen Interesse 
im Einfuhrblatt (Trennabschnitt) unter C Namen und Ort der Ausstellung sowie Namen und Anschrift 
des Veranstalters anzugeben. 

8. Das Carnet ist in einer nicht entfernbaren Schrift gut leserlich auszufüllen. 

9. Alle unter Verwendung des Carnet A.T.A. angemeldeten Waren sollen im Ausgangsland beschaut, ein­
getragen und zu diesem Zweck dort den Zollbehörden zusammen mit dem Carnet A.T.A. vorgeführt 
werden, es sei denn, daß die Zollvorschriften dieses Landes eine solche Beschau nicht vorsehen. 

10. Ist das Carnet in einer anderen Sprache als der des Einfuhrlandes ausgefüllt worden, so können die 
Zollbehörden eine Übersetzung verlangen. 

11. Ungültig gewordene oder vom Inhaber nicht mehr benötigte Carnets hat dieser an den ausgebenden 
Verband zurückzusenden. 

12. Alle Zahlenangaben sind in arabischen Ziffern zu machen. 

13. Das Datum ist entsprechend ISO Standard 8601 in der Reihenfolge: Jahr/Monat/Tag einzutragen. 

14. Werden die blauen Anweisungsblätter verwendet, so hat der Inhaber das Carnet dem anweisenden 
Zollamt und anschließend innerhalb der für die Anweisung festgesetzten Frist dem Bestimmungszoll­
amt vorzulegen. Von den Zollbehörden sind jeweils die Stammabschnitte und Trennabschnitte der 
Anweisungsblätter zu stempeln und zu unterzeichnen. 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 

INTERNATIONAL BUREAU OF 
CHAMBERS OF COMMERCE 
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Der Bundespräsident hat erklärt, gegen diese geänderte Fassung keinen Einspruch zu erheben; die 
geänderte Fassung ist gemäß Art. 24 Abs. 7 des Übereinkommens mit 4. November 1989 in Kraft getreten. 

Vranitzky 


